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Sie hatten uns gebeten, in der gebotenen Kürze zur datenschutzrechtlichen 

Zulässigkeit der Ausgestaltung der LiquidFeedback-lnstanz, wie sie derzeit in 

Planung ist, Stellung zu nehmen. Konkreter Anlass für die Fragestellung ist 

die geplante Umstellung von LiquidFeedback auf ein - begrenztes - Klarna­

menprinzip vor dem Hintergrund der von der Aufsichtsbehörde in ihrem 

Schreiben vom 7. Januar 2011 sowie dem Tätigkeitsbericht 2011 geäußerten 

Rechtsauffassungen. 

A) Sachverhalt 

Der Sachverhalt, also die Zielsetzung, inhaltliche Ausgestaltung und (geplan­

te) technische Umsetzung der Berliner LiquidFeedback-lnstanz, ist - davon 
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zerklärung", „Nutzungsbedingungen" und „Informationen zur BezirksLiquid-

Feedback-Instanz Berlin-Pankow" (im Folgenden „Informationsblatt") in ih­

rem jeweils aktuellen Entwurfsstadium umfassend und zutreffend wiederge­

geben. Vor diesem Hintergrund erlauben wir uns, die Zusammenfassung des 

Sachverhalts auf die folgenden Eckpunkte zu beschränken. 

I. LiquidFeedback und Akkreditierungsprozess 

LiquidFeedback ist ein System zur Unterstützung der innerparteilichen Wil­

lensbildung innerhalb der Piratenpartei Deutschland (siehe hierzu 

http://www.piratenpartei.de/mitmachen/arbeitsweise-und-tools/ l iquid-

feedback/). Zu diesem Zweck kommt LiquidFeedback gem. § 11 der Satzung 

des Landesverbands Berlin auch in Berlin zum Einsatz. LiquidFeedback ist ein 

Angebot an alle Mitglieder des Landesverbands Berlin, sich im Internet un­

mittelbar am Willensbildungsprozess innerhalb der Piratenpartei in Berlin zu 

beteil igen. 

Die Idee von LiquidFeedback ist es, die parteiinterne Willensbildung zu be­

fördern und - im Sinne des so genannten neuen Demokratiekonzepts der 

Liquid Democracy - transparent zu gestalten. An der parteiinternen Willens­

bi ldung werden allein die Parteimitglieder (und hier auch nur die Mitglieder 

des Landesverbandes Berlin) beteiligt. Teilnehmer von LiquidFeedback kann 

deshalb nur werden, wer auch Mitgl ied der Piratenpartei im Landesverband 

Berlin ist. Um dies sicherzustellen, erfolgt die Einrichtung eines Teilnehmer-

Accounts auf der Grundlage eines Akkreditierungsprozesses, der nach Be­

ginn der Mitgliedschaft im Landesverband Berlin und dem Antrag auf Ein­

r ichtung eines LiquidFeedback-Accounts beginnt. Der Akkreditierungspro­

zess kann, je nach Situation, elektronisch über das Internet oder - zum Bei­

spiel auf einem Landesparteitag - auch „in Papierform" nach Vorlage eines 

Lichtbildausweises und Leistung einer oder mehrerer Unterschriften einge­

leitet werden. Nach dem Antrag werden die zur Errichtung des Accounts 

erforderlichen Daten aus der Mitglieder-Datenbank bezogen. Die Überein­

s t immung von Identität und Mitgliedsdaten wird überprüft. So wird sicher­

gestellt, dass für ein Mitglied nur ein Teilnehmer-Account eingerichtet wird 



und das Mitgl ied nur über ein Stimmrecht im Rahmen der parteiinternen 

Wil lensbildung verfügt. Erst im nächsten Schritt wi rd nun zunächst ein ru­

hender Account (technisch) eingerichtet. Dieser wird (nur) aktiv, wenn das 

akkreditierte Mitgl ied ihn freischaltet. Erst dann ist der Teilnehmer für Li­

quidFeedback abschließend registriert. 

Ob ein Nutzer aktiv an LiquidFeedback te i ln immt oder nicht, hat keinen Ein­

fluss auf sein Stimmrecht für Beschlüsse des Landesverbands. Die Teilnahme 

ist überdies in keiner Weise verpfl ichtend oder wird indirekt verlangt. Auch 

gibt es weiterhin - wie bei jeder anderen Partei - die „klassischen" Partizipa­

tionskanäle wie insbesondere regelmäßige Parteitage sowie auch andere 

Versammlungen und Foren (auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene). Nur 

vorsorglich halten wir zudem fest, dass in LiquidFeedback durchgeführte 

Abst immungen keine den Landesverband und/oder seinen Vorstand bin­

denden Entscheidungen sind. Mit anderen Worten: Die Entscheidungsfin­

dung und die entsprechenden Beschlüsse bleiben den satzungsmäßigen 

Organen und Gremien des Landesverbands vorbehalten. 

II. Nutzungsvereinbarung und Datenverarbeitung 

1. Nutzungsvereinbarung 

Mit der Registrierung für und der Freischaltung des Teilnehmer-Accounts 

kommt eine Nutzungsvereinbarung auf zivilrechtlicher Basis zustande. So­

wohl bei der Online- als auch bei der Offlineregistrierung wird der Teilneh­

mer auf die Nutzungsbedingungen hingewiesen und hat Gelegenheit, diese 

zur Kenntnis zu nehmen. 

2. Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Im Zuge der Akkreditierung wird der Teilnehmer durch Vorlage (bei der Off­

line-Akkreditierung) oder internetübliche Zugänglichmachung der Daten­

schutzbestimmungen (einschließlich des Informationsblatts) über die Erhe­

bung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten (im Fol-
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genden zusammen als „Datenverarbeitung" bezeichnet) umfassend infor­

miert. Zum Abschluss des Akkreditierungsprozesses wird der Teilnehmer 

dann um seine Einwill igung in die in den Datenschutzbestimmungen be­

schriebene Datenverarbeitung ersucht. Ob rechtlich notwendig oder nicht, 

setzen sie für die Nutzung von LiquidFeedback die Einwilligung der Teil­

nehmer voraus, da dies - wiederum unabhängig von der Rechtslage - Aus­

druck der bestehenden Freiwilligkeit und Transparenz der Nutzung von Li­

quidFeedback ist. 

Die Einwill igung wird bei der Offl ine-Akkreditierung durch Unterzeichnung 

eines entsprechenden Passus nach den Datenschutzbestimmungen, bei der 

Online-Akkreditierung durch Klicken einer nur den Datenschutzbestimmun­

gen zugeordneten Checkbox erklärt. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Personenbezogene Daten werden verarbeitet, um das Nutzungsverhältnis 

mi t dem Teilnehmer zur erfüllen (so wie es in den Nutzungsbedingungen 

und der Datenschutzbestimmung beschrieben ist). Die Datenverarbeitung 

erfolgt so einerseits zum Betrieb von LiquidFeedback, andererseits um die 

Dokumentat ion, Archivierung und spätere Überprüfung der auf LiquidFeed­

back stattf indenden Willensbildungsprozesse zu ermöglichen, die Willens­

bildungsprozesse veröffentl ichen zu können und auf diesem Weg Transpa­

renz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen und damit die demokratische Wil­

lensbildung in der Piratenpartei und darüber hinaus zu fördern und zu un­

terstützen (so die diese Gründe darlegenden Datenschutzbestimmungen). 

4. Verarbeitete Daten 

Zu den vorgenannten Zwecken werden zunächst diejenigen Daten verarbei­

tet, die der Überprüfung der Parteimitgliedschaft dienen, um sicherzustellen, 

dass alle Teilnehmer Mitgl ied der Piratenpartei, Landesverband Berlin sind. 

Dazu gehören der bürgerliche Name, die Mitgl iedsnummer sowie Ort und 

Zeit der Akkreditierung. 
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Daneben werden die E-Mail-Adresse, die zur Nutzung bei LiquidFeedback 

verwendet werden soll, der gewählte Teilnehmer- und der Anmeldename 

sowie das Account-Passwort erhoben und gespeichert. Mit dem Teilnehmer­

namen werden spätere Beiträge (wie Initiativen, Meinungen und Abstim­

mungen) für die anderen LiquidFeedback-Teilnehmer gekennzeichnet. Die 

Wahl des Teilnehmernamens steht dem Mitgl ied frei. Es kann - dies wird 

auch empfohlen - ein Pseudonym wählen, aber natürlich auch seinen bür­

gerlichen Namen verwenden. Der Teilnehmername kann später geändert 

werden. Änderungen des Teilnehmernamens werden gespeichert und sind 

für die anderen Teilnehmer nachvollziehbar, um die Transparenz der Teil­

nahme an LiquidFeedback und damit der Wil lensbildung innerhalb der Pira­

tenpartei Berlin durchgehend zu gewährleisten. 

Es werden ferner alle diejenigen Daten gespeichert und verarbeitet, die der 

jeweil ige Teilnehmer durch die Funktionen „mein Profil bearbeiten" und 

„Bilder Hochladen" zur Verfügung stellt (vgl. Ziffer 2.3. der entworfenen Da­

tenschutzbestimmungen). Weder muss der Teilnehmer jedoch sein Profil 

bearbeiten, noch wird er gehalten, Bilder hochzuladen. 

Schließlich werden die Abstimmungsdaten erfasst. Das sind das Abstim­

mungsverhalten des Teilnehmers, das Ergebnis der Abst immung sowie et­

waig vom Nutzer vorgenommene Delegationen. 

5. Zugänglichkeit der Informationen 

Von außen, sei es für die „Öffentlichkeit", sei es für nicht tei lnehmende Par­

teimitgl ieder oder nicht angemeldete Teilnehmer, sind lediglich folgende 

Informationen zugänglich: 

• Anträge, Anregungen, Initiativen; 

• Abstimmungsergebnisse zu Anträgen, Anregungen und Initiativen, 
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beides jeweils verknüpft mit den Teilnehmernamen der beteil igten Teilneh­

mer. 

Für angemeldete Teilnehmer sind (teilweise darüber hinaus) folgende Infor­

mationen verfügbar: 

• auf den „Nichtprofi lseiten" (so wie bislang auch) der Teilnehmerna­

me, in diesem Fall zugeordnet zu Anträgen, Anregungen, Initiativen, 

Abst immungen, Delegationen oder Meinungen; 

• auf den „Profilseiten" der Teilnehmer zusätzlich der bürgerliche Na­

me (hier kommt das geplante „Klarnamenprinzip" zum Ausdruck), 

die Mitgl iedsnummer und Ort/Datum der Akkreditierung. 

Zweck der gewünschten Aufnahme von Klarnamen in die Profilseite der Teil­

nehmer ist die Stärkung der Nachvollziehbarkeit der Meinungsbilder und der 

Transparenz des Abstimmungsverhaltens für die Teilnehmer - und damit ein 

Stück weit auch der Entscheidungsfindung im Landesverband Berlin. 

Hierdurch kann LiquidFeedback die (sehen Sie uns den Ausdruck bitte nach) 

„Anonymität der Internetwelt" verlassen. Es soll so zu einem Werkzeug pari­

tätischer Wil lensbildung im Landesverband Berlin werden. Die Möglichkeit, 

Meinungen und Abstimmungsverhalten nicht nur mit einem Pseudonym, 

sondern einem „Menschen aus Fleisch und Blut" in Verbindung zu bringen, 

soll es den Teilnehmern zum Beispiel ermöglichen, sich, sofern sie es wün­

schen, einfacher auch außerhalb von LiquidFeedback zu organisieren, um -

zum Beispiel - Ihren Willen als Gruppe (ein für Parteien ausdrücklich ge­

wünschter Vorgang) auf Parteitagen und sonstigen Versammlungen einzu­

bringen. Dies soll es im Übrigen erleichtern, auch nicht an LiquidFeedback 

tei lnehmende Mitglieder einzubeziehen. 

Zudem soll durch die Möglichkeit der Zuordnung einer „Stimmabgabe" in 

LiquidFeedback wie auch vorgenommener Delegationen zu einem bestimm­

ten Parteimitglied die Willensbildung und -kundgäbe derjenigen der „Off-



l ine-Welt" angeglichen werden, die in Parteien gerade keine Anonymität 

kennen. 

Ein weiterer wesentlicher Grund für die Einführung des Klarnamenprinzips ist 

die erhebliche Verringerung des Missbrauchsrisikos bei LiquidFeedback. Die 

durch LiquidFeedback geschaffene Partizipationsmöglichkeit wird in der 

Partei ernstgenommen - und soll auch ernstgenommen werden können. 

Dafür ist es erforderlich, bestimmte systembedingt objektiv vorhandene 

Missbrauchsmöglichkeiten auszuschließen oder doch signifikant zu verrin­

gern. Das betri f f t zum einen das Thema Hacking, zum anderen das „Backend" 

von LiquidFeedback, also die technischen Möglichkeiten der Administrato­

ren des Systems. Diese könnten sich - wenn sie dies auch nicht tun werden -

letztlich eine unbegrenzte Anzahl von sog „Sockenpuppen"-Accounts anle­

gen und so Abst immungen und Delegationen verfälschen oder gar steuern. 

Ist die Nutzung von LiquidFeedback vollständig anonym oder auch nur 

Pseudonym möglich, ist ein solcher Missbrauch nicht nachzuvollziehen, sind 

entsprechende Verdachtsfälle nicht aufzuklären. Man müsste, plastisch aus­

gedrückt, am Ende immer den Administratoren vertrauen, dass schon alles 

richtig abgelaufen ist. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund soll das Klarnamenprinzip eingeführt wer­

den. Denn (nur) dieses ermöglicht Nachfragen und ein entsprechendes 

Nachhaken durch Teilnehmer direkt gegenüber den beteil igten Teilneh­

mern, um auf diesem Weg Sachverhalte aufzuklären. Ohne diesen Sicher­

heitsmechanismus liefe LiquidFeedback Gefahr, wegen der Missbrauchsrisi­

ken als nicht sicher eingestuft zu werden. 

6. ßetriebsoptionen 

a) Datenbankdumps 

LiquidFeedback ermöglicht es jedem Teilnehmer, mit Ausnahme der Profil­

seiten der Teilnehmer jederzeit die gesamte LiquidFeedback-Datenbank 

herunterzuladen und zu speichern. Auf diesem Weg soll es dem Einzelnen 
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ermöglicht werden, Initiativen, Abstimmungsprozesse und -ergebnisse zu 

protokoll ieren und für die Zukunft nachvollziehbar zu halten. Die bürgerli­

chen Namen und Mitgl iedsnummern der Teilnehmer sind also nicht Be­

standteil möglicher Dumps (es sei denn, der Teilnehmer setzt seinen bürger­

lichen Namen entgegen der Empfehlung auch als Teilnehmernamen ein), 

ebenso wenig etwaig hochgeladene Fotos oder andere auf den Profilseiten 

gemachten Angaben. 

Die Datenbankdumps dienen der Betriebssicherheit. Jeder Teilnehmer kann 

sich selbst die richtige Version der LiquidFeedback-Software herunterladen 

und den Datenbankdump auf dem eigenen Endgerät dazu nutzen, die Er­

gebnisse der Abst immungen mit den im LiquidFeedback der Partei abgeleg­

ten Abstimmungsergebnissen vergleichen. Auf diesem Weg kann sicherge­

stellt werden, dass Ihre LiquidFeedback-lnstanz nicht entsprechend kom­

promitt iert worden ist. 

b) Datenlöschung 

Will der Teilnehmer nicht länger an LiquidFeedback tei lnehmen - dies steht 

ihm jederzeit frei - , endet seine Parteimitgliedschaft oder erneuert er seine 

Akkredit ierung nicht binnen des vorgesehenen Turnus, wird der Teilnehmer-

Account deaktiviert. 

Die Daten zu Abst immungen, dies sind die Stimmen (Zahl und Verteilung), 

Unterstützungen, Delegationen und Bewertungen von Anregungen, bleiben 

auch nach bzw. trotz des Endes der Teilnahme dauerhaft erhalten, es sei 

denn, die zuständigen Organe/Gremien der Piratenpartei Deutschland Berlin 

entscheiden, dass eine Löschung gleichwohl nach einer zu bestimmenden 

Zeit vorzunehmen ist. 

Das Profil des Teilnehmers einschließlich der entsprechenden Profildaten 

(insb. der bürgerliche Name, die Mitgliedsnummer) und der Teilnehmerna­

me werden hingegen spätestens 12 Monate nach Beendigung der Teilnah­

me an LiquidFeedback gelöscht. Gleiches gilt für den Anmeldenamen, das 



gewählte Passwort und die hinterlegte E-Mail-Adresse. Im Zuge dieser Lö­

schung wird der Teilnehmername in Initiativen und Abst immungen durch 

eine zufällig gewählte Zeichenkette ersetzt. 

Der angelegte Teilnehmer-Account besteht für eine Zeit von 444 Tagen. Er­

neuert der Teilnehmer nicht binnen dieser Zeit seine Akkredit ierung, wird 

der Account ungül t ig und lässt sich nicht länger nutzen. Erneuert er die Ak­

kreditierung rechtzeitig, erneuert sich die Laufzeit des Accounts auf wiede­

rum 444 Tage. 

B) Rechtliche Bewertung 

Die beschriebene Ausgestaltung von LiquidFeedback ist datenschutzrecht­

lich nicht zu beanstanden, einschließlich Ihres Vorhabens, das erläuterte, 

begrenzte Klarnamenprinzip einzuführen. LiquidFeedback wäre auch nach 

den geplanten Änderungen sowohl von einer wirksamen Einwill igung der 

Betroffenen als auch von gesetzlichen Erlaubnistatbeständen gedeckt und 

würde damit den Anforderungen des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt, wie es 

§§ 12 Abs. 1,2 TMG, 4 Abs. 1 BDSG statuiert, genügen. 

I. Nebeneinander von Einwilligung und gesetzlicher Grundlage 

Um zunächst einem leider nicht selten vorgebrachten Einwand zu begeg­

nen: Beide Legitimationsgrundlagen, Einwill igung und gesetzlicher Erlaub­

nistatbestand, können grundsätzlich nebeneinander bestehen {Weichen, in: 

Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, BDSG, 3. Auflage, § 4 Rn. 4). 

Die Einholung der Einwilligung trotz des Eingreifens gesetzlicher Erlaubnis­

tatbestände ist vor allem nicht irreführend. Eine Irreführung kann nur ange­

nommen werden, wenn die Bitte um die Erteilung der Einwill igung beim 

Betroffenen den Eindruck erweckt, er habe die Wahl, die Datenverarbeitung 

zu ermöglichen oder zu unterbinden, obwohl ihm diese Wahlfreiheit gar 

nicht zugebil l igt wird, weil die datenverarbeitende Stelle bei Verweigerung 

der Einwill igung die Datenverarbeitung auf der Grundlage der gesetzlichen 



Seite 10 

Erlaubnisnormen durchführen will bzw. muss {Walz, in: Simitis, BDSG, 6. Auf­

lage, § 4 Rn. 6). 

Dementsprechend geht die Artikel-29-Datenschutzgruppe von einer Irrefüh­

rung in den Fällen aus, in denen ein Arbeitgeber aufgrund des Beschäfti­

gungsverhältnisses zwangsläufig personenbezogene Daten verarbeiten 

müsse, aber dennoch gleichzeitig versuche, diese zwingend notwendige 

und unabhängig von der Einwilligung durchzuführende Datenverarbeitung 

auf eine Einwill igung des Betroffenen zu stützen (Stellungnahme 8/2001 der 

Artikel-29-Datenschutzgruppe zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

von Beschäftigten; das Dokument ist abrufbar unter 

http://ec.europa.eu/iustice/policies/privacy/docs/wpdocs/2001/wp48de. 

pdf). 

So liegt der Fall hier gerade nicht. Vielmehr unterbleibt eine Datenverarbei­

tung, wenn die Einwilligung nicht erteilt wi rd. Obwohl sich der Landesver­

band Berlin auch allein auf gesetzliche Erlaubnistatbestände stützen und 

personenbezogene Daten auf dieser Grundlage verarbeiten könnte, steht für 

Sie die Transparenz und die auf diese aufbauende freie Willensbetätigung 

ihrer Mitgl ieder an erster Stelle. 

II. Gesetzliche Erlaubnistatbestände 

Die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung von Liquid­

Feedback ist bereits durch gesetzliche Erlaubnistatbestände gedeckt. Soweit 

Bestandsdaten verarbeitet werden, ist § 14 Abs. 1 TMG einschlägig. Die Ver­

arbeitung von Inhaltsdaten (zum Begriff und zur Abgrenzung vgl. Spindler/ 

Nink, in: Spindler/ Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 12 TMG 

Rn. 4) ist von § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG gedeckt, während. § 28 Abs. 9 BDSG in 

diesem Zusammenhang auch die Verarbeitung besonderer Arten personen­

bezogener Daten gestattet. 



S e i t e n 

1. Zentrale Voraussetzung der Erlaubnistatbestände: Die Erforder­

lichkeit 

Soweit es sich bei den oben genannten Daten um Bestandsdaten handelt, ist 

die Datenverarbeitung gem. § 14 Abs. 1 TMG zulässig, soweit sie zur Begrün­

dung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung des durch den Nutzungs­

vertrag begründeten Vertragsverhältnisses zwischen der Piratenpartei, Lan­

desverband Berlin, und dem einzelnen Mitglied zur Nutzung der Liquid­

Feedback-lnstanz erforderlich ist. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten, 

hier in der Form der Inhaltsdaten, ist nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG zulässig, 

wenn sie für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechts­

geschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem 

Betroffenen erforderlich ist. Diese Definition ist auch auf die Mitgliedschaft 

einer natürlichen Person in einer Partei anzuwenden, da die Mitgliedschaft 

ein rechtsgeschäftliches oder rechtsgeschäftsähnliches Verhältnis begründet 

(Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, § 28 Rn. 211). Allgemeiner for­

muliert ist auf das Verhältnis zwischen einer Partei und ihren Mitgl iedern 

generell das BDSG anwendbar (siehe hierzu ausführlich CDU-

Bundesparteigericht, Beschl. v. 07.09.1992 - CDU-BPG 5/91 (R)). 

§ 28 Abs. 9 BDSG erlaubt als spezielle Norm zudem die Erhebung, Verarbei­

tung und Nutzung besonderer Arten personenbezogener Daten durch pol i­

tische Organisationen, die keinen Erwerbszweck verfolgen. Die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung sind zulässig, soweit sie für die Tätigkeit der Or­

ganisation erforderlich sind. 

Für die noch aktuelle Ausgestaltung von der Berliner LiquidFeedback-

lnstanz, also eine Pseudonyme Ausgestaltung, dürfen wir insbesondere nach 

den Äußerungen der zuständigen Aufsichtsbehörde in ihrem jüngsten Jah­

resbericht davon ausgehen, dass auch aus Sicht der Aufsichtsbehörde die 

datenschutzrechtliche Zulässigkeit auf Grundlage eines gesetzlichen Erlaub-
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nistatbestandes gegeben ist. Der Klärung bedarf hingegen die geplante Ein­

führung des beschriebenen, begrenzten Klarnamenprinzips. 

2. Die Zulässigkeit der Klarnamenprinzips 

Im Ergebnis hängt die Zulässigkeit der Einführung des Klarnamenprinzips für 

LiquidFeedback vor dem Hintergrund der oben dargelegten gesetzlichen 

Grundlagen insgesamt von der Erforderlichkeit ab. 

a) Die Erforderlichkeit der Nennung der Klarnamen auf den Profil­

seiten der Teilnehmer 

aa) Definition des Begriffs „Erforderlichkeit" 

Grundsätzlich ist der Begriff der Erforderlichkeit unter Beachtung des konkre­

ten Verhältnisses zwischen dem Betroffenen und der datenverarbeitenden 

Stelle auszulegen {Spindler/ Nink, in: Spindler/ Schuster, Recht der elektroni­

schen Medien, § 14 Rn. 4). Die Erforderlichkeit ist im Allgemeinen zu bejahen, 

wenn die Datenverarbeitung zur Erfüllung der Pflichten oder zur Wahrneh­

mung der Rechte aus der Beziehung zwischen Partei und Mitgl ied vorge­

nommen wird und sie zu diesem Zweck verarbeitet werden müssen (siehe 

hierzu Gola/Schomerus, BDSG, § 28 Rn. 15). Für das Verhältnis zwischen der 

Partei und ihren Mitgliedern wird der Begriff darüber hinaus durch die Sat­

zung und die (politische) Zielsetzung der Piratenpartei konkretisiert. Eine 

solche Konkretisierung ist unter Beachtung der in § 6 BDSG statuierten un­

abdingbaren Rechte möglich {Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, 

§28 Rn.212). 

bb) Das geplante Klarnamenprinzip 

Die geplante Einführung des begrenzten Klarnamenprinzips ist nach unse­

rem Dafürhalten „erforderlich" im Sinne des Gesetzes. 



(1) Pseudonyme Nutzung als „milderes Mittel"? 

Es liegt hier natürlich zunächst nahe anzunehmen - und diese Richtung wird 

man auch die Position der Aufsichtsbehörde verstehen können - , dass die 

Pseudonyme Nutzung, wie sie bislang vorgesehen war, eine Art „natürliche 

Grenze" bildet. Denn weshalb soll die Einführung von Klarnamen auf den 

Profilseiten der Teilnehmer erforderlich sein, wenn doch LiquidFeedback 

auch bislang funkt ioniert hat? Einer solchen Herangehensweise liegt jedoch 

ein Fehlverständnis des Begriffs „Erforderlichkeit" auf der einen und der ver­

meintl ich zwingenden Präferenz des Gesetzgebers für die Pseudonyme Nut­

zung auf der anderen Seite zu Grunde. 

Der Landesverband Berlin ist nicht durch das Datenschutzrecht gezwungen, 

eine Pseudonyme Nutzung von LiquidFeedback zu ermöglichen. § 13 Abs. 6 

TMG - die Norm, die hier im Zweifel angeführt würde - fordert lediglich, dass 

die Pseudonyme Nutzung ermöglicht werden muss, soweit dies technisch 

möglich und zumutbar ist. „Damit wird das allgemein im Datenschutzrecht 

geltende Erforderlichkeitsgebot [zu diesem siehe oben; Anmerkung des Un­

terzeichners] präzisiert und dessen Berücksichtigung bereits präventiv auf 

der Ebene der Gestaltung und Auswahl technischer Einrichtungen vorge­

schrieben" {Moos, in Taeger/Gabel, BDSG, § 13 TMG Rn. 40). Aber eben auch 

nicht mehr. Dem entspricht die Ausgestaltung des LiquidFeedback-Systems. 

Abgesehen davon, ist das TMG und damit auch § 13 Abs. 6 TMG auf Inhalts­

daten schon gar nicht anwendbar. 

Zunächst wird dem einzelnen die Pseudonyme Nutzung des Systems nach 

außen ermöglicht. Denn für die allgemeine Internetöffentlichkeit und sogar 

für nicht angemeldete Teilnehmer sind lediglich die Teilnehmernamen ein­

sehbar, für die die Teilnehmer empfehlungsgemäß Pseudonyme verwenden 

können. Die Frage Pseudonym oder (teilweise) Klarnamen stellt sich also in 

dieser Beziehung gar nicht. 



S e i t e H 

Innerhalb einer Partei hingegen besteht im Ergebnis kein Anlass, eine nur 

Pseudonyme Kommunikat ion zwischen Mitgliedern und Partei und/der Mit­

gliedern unter sich zu fordern. 

Dies wird deutlich, wenn man die verfassungsmäßige Stellung der Parteien 

und in diesem Zusammenhang vor allem das parteiinterne Demokratiegebot 

berücksichtigt. Insbesondere besteht anerkanntermaßen ein Anspruch der 

Parteimitglieder auf Offenlegung der Mitgliederlisten {Klein, in: Maunz/Dürig, 

Grundgesetz-Kommentar, 64. Ergänzungslieferung 2012, Art. 21 Rn 330; 

Waldner/Wörle-Himmel,\n: Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene 

Verein, 19. Auflage 2010, Erster Teil, Darstellung des Vereinsrechts, Rn. 336). 

Das ergibt sich einerseits aus § 28 Abs. 9 S. 3 BDSG, der nur die Übermit t lung 

der nach § 28 Abs. 9 BDSG verarbeiteten Daten an Personen oder Stellen 

außerhalb der Partei von der Einwilligung des Betroffenen abhängig macht. 

Schon von daher ist es widersinnig, für ein System wie LiquidFeedback, das 

originär der parteiinternen Demokratie dient, nun eine nur Pseudonyme 

Nutzung postulieren zu wol len. 

Zudem widerspräche die nur Pseudonyme Nutzung von LiquidFeedback 

gerade seiner Bestimmung, zur demokratischen parteiinternen Willensbil­

dung genutzt zu werden. Ein demokratischer Willensbildungsprozess setzt 

voraus, dass die Parteimitglieder miteinander kommunizieren können und 

ihr gegenseitiges Abstimmungsverhalten kennen oder doch zumindest bei 

Interesse kennen können (vgl. Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-

Kommentar, 64. Ergänzungslieferung 2012, Art. 21 Rn. 330). Nur wenn die 

Parteimitglieder untereinander Kontakt aufnehmen können und sich auf 

diesem Weg auch diejenigen zusammenschließen können, die einer Minder­

heit angehören, können auch Minderheitenrechte gewahrt und bestehende 

Strukturen verändert werden (l/l/a/dner/Wör/e-H/mme/,in: Sau­

ter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 19. Auflage 2010, Erster 

Teil, Darstellung des Vereinsrechts, Rn. 336; Klein, in: Maunz/Dürig, Grundge­

setz-Kommentar, 64. Ergänzungslieferung 2012, Art. 21 Rn. 330). Dabei ge­

nügt es nicht, wenn diese Informationen nur teilweise, also etwa nur dem 

Parteivorstand, zur Verfügung stehen. Aufgrund des privilegierten Wissens 
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wäre es nur ihnen möglich, Gleichgesinnte gezielt anzusprechen bzw. auf 

Andersgesinnte durch entsprechende Überzeugungsarbeit gezielt einzuge­

hen {Klein, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 64. Ergänzungsliefe­

rung 2012, Art. 21 Rn. 330). Wie bereits oben erläutert, erleichtert es in die­

sem Zusammenhang gerade das Klarnamenprinzip, auch nicht an Liquid­

Feedback tei lnehmende Mitglieder einzubeziehen. 

Mit Blick auf den oben beschriebenen Sicherheitsaspekt ist die Pseudonyme 

Nutzung zudem von vornherein per se kein geeignetes und daher auch kein 

milderes Mittel, das erforderliche Sicherheitsniveau zu erreichen. 

(2) Die Erforderlichkeit der begrenzten Klarnamennennung 

Bei der weiteren Beantwortung der Frage der Erforderlichkeit ist allein ent­

scheidend, ob der Landesverband Berlin unter Berücksichtigung des Ver­

hältnisses Partei - Parteimitglied und der Rechte der tei lnehmenden Mitgl ie­

der nach § 6 BDSG (siehe oben) LiquidFeedback so ausgestalten darf, wie es 

geplant ist. Was sich zunächst wie ein Zirkelschluss lesen mag, fo lgt indes 

zwingend aus der Definition des Begriffs „Erforderlichkeit". Die „Erforderlich­

keit" wird eben nicht einfach dadurch bestimmt, dass man bzw. ein anderer 

Anbieter einen bestimmten Onlinedienst auch anders anbieten könnte. Zu 

berücksichtigen sind hier insbesondere die folgenden Umstände: 

Der Einsatz eines elektronischen Systems ist vom Recht der Partei gedeckt, 

die Modalitäten ihrer parteiinternen Willensbildung selbst zu regeln. Die 

Regelungsbefugnis f indet ihre rechtliche Grenze erst in Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG, 

der die Parteien auf eine demokratische Ausgestaltung verpflichtet. Ihr dient 

insbesondere die Pflicht der Parteien gem. § 9 PartG, regelmäßig Parteitage 

abzuhalten {Kluth, in: Epping/Hillgruber, Beck'scher Online-Kommentar GG, 

Stand 01.04.2012, Art. 21 Rn. 144), der durch das Abhalten eines Online-

Parteitags Genüge getan werden kann. Dort können Beschlüsse wirksam 

gefasst werden {Robbe/Tsesis, Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Diens­

tes des Deutschen Bundestags zu Online-Parteitagen, WD 3 - 3000 - 327/11, 

S. 7 ff.). 
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Im Umkehrschluss bewegt sich dann aber auch jede andere elektronische 

Ausgestaltung des parteiinternen Willensbildungsprozesses im Rahmen der 

demokratischen Grundsätze, auf die Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG die Parteien ver­

pflichtet. Das gilt umso mehr, als Art. 21 GG eine äußerst fragmentarische 

und prinzipienhafte Regelung enthält, die weitreichende Interpretations­

und Ausgestaltungsmöglichkeiten schafft {Kluth, in: Epping/Hillgruber, 

Beck'scher Online-Kommentar GG, Stand 01.04.2012, Art. 21 Rn. 1). 

Bedenkt man gleichzeitig, dass bei „Offline-Parteien" (wahrscheinlich) nie­

mand auf die Idee verfallen würde, eine anonyme oder Pseudonyme Kom­

munikat ion, Willensbildung oder gar Abst immung als rechtlich zwingend zu 

bezeichnen, ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund dies bei einer „Online-

Partei" anders sein sollte (zur Frage der „Gefahr der längeren Speicherung" 

siehe unten). 

In diesem Zusammenhang ist dem Missverständnis vorzubeugen, es existie­

re eine Verpfl ichtung, Onlinedienste generell so datensparsam wie möglich 

auszugestalten (und daher auf die Protokollierung der Initiativen, Abstim­

mungsprozesse und -ergebnisse schon aus diesem Grund zu verzichten). Das 

Gebot der Datensparsamkeit ist nur ein allgemeines Gebot und verbietet 

nicht per se datenintensivere Dienste {Spindler/Nink, in: Spindler/ Schuster, 

Recht der elektronischen Medien, § 14 Rn. 4). 

Hinzu kommt zuletzt, dass, wie oben dargelegt, nur das Klarnamenprinzip 

bestimmte dem verwendeten Medium und der eingesetzten Technik (Inter­

net und Software/Datenbank) innewohnende Missbrauchsrisiken wenn nicht 

ausschließen, so doch wenigstens erheblich reduzieren kann. 

3. Die Datenbankdumps 

Im Zusammenhang mit der Datenbankdump-Funktion weisen wir nur vor­

sorglich darauf hin, dass durch die geplante Einführung des begrenzten 

Klarnamenprinzips keine Änderung einträte. Denn die Profilseiten der Teil­

nehmer sind in den Dumps nicht enthalten. 



4. Speicherfristen 

Das geplante Entfallen der bisherigen Höchstdauer der Speicherung be­

stimmter Daten im LiquidFeedback-System ist im Ergebnis auch unter Be­

rücksichtigung der Äußerungen der Aufsichtsbehörde datenschutzrechtlich 

nicht zu beanstanden. Denn keiner der Tatbestände des § 35 Abs. 2 S. 2 

BDSG ist hier einschlägig. 

a) § 35 Abs.2S.2 Nr. 1 BDSG 

§ 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BDSG würde voraussetzen, dass die Speicherung der 

Daten von Anfang an unzulässig war. Dies ist, wie oben dargelegt, indes 

nicht der Fall. 

b) §35 Abs. 2 S.2 Nr. 2 BDSG 

Dass § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BDSG nicht einschlägig ist, liegt schon dem Wort­

laut nach auf der Hand. 

c) §35 Abs.2S.2 Nr.3 BDSG 

§ 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BDSG begründet ebenfalls keine Verpfl ichtung zur Lö­

schung, denn um den Zweck von LiquidFeedback (weiterhin) zu erreichen -

die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der parteiinternen Willensbildung 

wie die Verringerung bestimmter Missbrauchsrisiken ist es erforderlich, die 

betreffenden Daten dauerhaft zu speichern. Eine Grenze von vier Parteitagen 

oder zwei Jahren ist wil lkürlich und f indet im Gesetz keine Grundlage. Viel­

mehr ist es Recht der Partei, als Ausdruck ihrer internen Demokratie die in 

LiquidFeedback verkörperte Historie der Willensbildung grundsätzlich auch 

personenbezogen gespeichert zu halten. 

Der Zweck der Speicherung entfällt im Übrigen auch dann nicht, jedenfalls 

nicht sofort weg, wenn der Teilnehmer seine Teilnahme bei LiquidFeedback 

beendet, seine Akkreditierung nicht erneuert oder die Partei verlässt. Denn 
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auch dann bleibt die Transparenz und Nachvollziehbarkeit unverändert ein 

von der Partei zulässig definiertes Ziel, zu dem sie die erforderliche Daten­

verarbeitung vornehmen darf. Jedoch wird das Ende der Teilnahme an Li­

quidFeedback berücksichtigt, indem spätestens nach 12 Monaten jeder 

(mögliche) Personenbezug beseitigt wird. 

d) §35 Abs.2S.2 Nr.4BDSG 

Der Tatbestand des § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 BDSG knüpft an § 29 BDSG an, der 

hier nicht einschlägig ist. Schon deswegen f indet § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 BDSG 

auf den hier zu Grunde gelegten Sachverhalt keine Anwendung. 

III. Wirksame Einwilligung gem. §§ 12 Abs. 1, 2, 13 Abs. 2 TMG, 4 

Abs. 1 Var. 2,4a BDSG 

Die im Rahmen der Datenschutzerklärung erteilte Einwilligung ist wirksam. 

Sie erfüllt die Voraussetzungen der § 12 Abs. 1, 2 TMG, 4 Abs. 1 Var. 2, § 4a 

BDSG. Die Einwilligung wird entweder durch Übergabe der unterzeichneten 

Datenschutzbestimmungen oder elektronisch im Sinne des § 13 Abs. 2 TMG 

erklärt. 

Die Einwilligungserklärung entspricht den Anforderungen der § 4a Abs. 1 

BDSG, 13 Abs. 2 TMG. Aufgrund der Informationen über die Art und Weise 

der Datenverarbeitung durch die Datenschutzbestimmungen weiß der Be­

troffene, in was er einwil l igt (informierte Einwill igung, siehe hierzu ausführ­

lich Gola/Schomerus, BDSG, 10. Auflage, § 4a Rn. 10; Simitis, in: Simitis, BDSG, 

6. Auflage, §4a Rn. 70 ff.). Die Einwill igung bezieht sich dadurch auf genau 

umrissene Verwendungsvorgänge (Bestimmtheit der Einwill igung, siehe 

ausführlich Simitis, in: Simitis, BDSG, 6. Auflage, §4a Rn. 77 ff.). Die Höchst­

persönlichkeit der Einwill igung wird durch den Akkreditierungsprozess si­

chergestellt und die Einwill igung wird in Schriftform bzw. in elektronischer 

Form entsprechend § 13 Abs. 2 TMG erteilt. In beiden Fällen wird der Hinweis 

auf die Einwilligung und ihre Bedeutung in den Datenschutzbestimmungen 



besonders hervorgehoben. Auch die spezielle Anforderung des § 4 a Abs. 3 

BDSG ist berücksichtigt. 

Die Einwil l igung erfolgt ferner auch freiwil l ig. Sie beruht auf einer freien Ent­

scheidung des Betroffenen. Er befindet sich nicht in einer Situation, die ihn 

dazu zwingt, sich mit dem Zugriff auf seine Daten abzugeben (vgl. hierzu 

Simitis, in: Simitis, BDSG, 6. Auflage, §4a Rn. 62). Die Plattform erleichtert 

überdies lediglich die parteiinterne Willensbildung, ist jedoch nicht, auch 

nicht faktisch, Voraussetzung der Ausübung von Mitgliedsrechten. Es be­

steht für die Partei bzw., genauer, die Mitgl iederversammlung (Parteitag) auf 

der anderen Seite keine Verpfl ichtung, die Initiativen und Anträge, die die 

mehrheit l iche Zust immung der abst immenden Teilnehmer gefunden haben, 

anzunehmen oder umzusetzen. 

Wir gehen ausweislich der Äußerungen der Aufsichtsbehörde in den beiden 

oben genannten Dokumenten davon aus, dass bei der damaligen Prüfung 

die Einwil l igung durch die Teilnehmer gar nicht oder jedenfalls nicht maß­

geblich berücksichtigt wurde. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Ver­

fügung. 

Mit freundlichen Grüßen 


